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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Reform des Föderalismus

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 10. November 2004 folgenden Beschluss gefasst
(Drucksache 13/3727):

Die Föderalismusreform hat herausragende Bedeutung für unser Land. Sie ist
die seit Jahrzehnten wichtigste Reform und der Schlüssel für die Wiederge-
winnung der Entscheidungsfähigkeit unserer politischen Institutionen. Das
politische System der Bundesrepublik Deutschland würde Schaden nehmen,
wenn es sich durch ein Scheitern der Kommissionsarbeit als reformunfähig
erwiese.

Der Landtag erwartet von der Bundespolitik und insbesondere von der
Bundesregierung, für die Stärkung des Föderalismus ein deutliches Zeichen
zu setzen und bereit zu sein, entsprechende Veränderungen mitzutragen. Es
geht im Kern um die Stärkung der parlamentarischen Demokratie, die Ent-
flechtung der politischen Entscheidungen, um mehr Transparenz und Bürger-
nähe und damit um die Revitalisierung unseres Landes.

Folgende Punkte sind von essentieller Bedeutung:

– Die Bildungs- und Kulturhoheit der Länder sind unverzichtbar. Die Bil-
dungshoheit reicht vom Kindergarten bis zur Hochschule. Bildungs- und
Kulturhoheit dürfen nicht aus vorgeblichen Gründen der Einheitlichkeit der
Lebensverhältnisse oder der gesamtstaatlichen Repräsentation beeinträch-
tigt werden. Insbesondere sind Ansprüche des Bundes auf Ausweitung sei-
ner Kompetenzen abzuwehren. Die Herstellung vergleichbarer Regelungen
von Hochschulzugängen und -abschlüssen muss bundeseinheitlich, nicht
notwendig aber bundesgesetzlich geregelt werden. Die Qualitätssicherung
muss Sache der Länder sein.

– Die Länder müssen im Bereich ihres Beamtenrechts die Personalhoheit
wiedererlangen, um angesichts ihres hohen Personalkostenanteils die not-
wendigen Gestaltungsmöglichkeiten zu gewinnen. Sache des Bundes sollen
daher künftig nur noch die Kernbereiche des grundlegenden Statusrechts
sein. In die Zuständigkeit der Länder gehören hingegen wesentliche Grund-
sätze des Beamtenrechts einschließlich der Besoldung und Versorgung.
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– Die Länder müssen für ihren Verwaltungsvollzug die Organisationshoheit
haben. Sie können ihre Behörden und Verwaltungsabläufe sachgerecht und
in eigener Verantwortung organisieren. Die alleinige Organisationshoheit
der Länder würde auch die Zahl der nach Artikel 84 Abs. 1 GG zustim-
mungspflichtigen Gesetze wesentlich reduzieren. Das ist ein wesentliches
Ziel der Föderalismusreform. Die Neuregelung darf nicht dazu führen, dass
den Ländern und Kommunen erhebliche Finanzlasten ohne Mitsprache
über eine entsprechende Kompensation auferlegt werden.

– Die Länder müssen Sachverhalte mit regionalem Bezug selbstständig ge-
stalten können. Sie können besser örtliche Gegebenheiten berücksichtigen
und bessere Problemlösungen hierfür vorsehen. Dies gilt für wirtschafts-
rechtliche Regelungen mit stark lokalem Bezug (z. B. Ladenöffnungszei-
ten, Gaststättenrecht, Regelungen für Messen und Märkte, Schornsteinfe-
gerwesen, Grundstücksverkehr) oder regionalen Besonderheiten (z. B.
Wohnungswesen, land- und forstwirtschaftliche Erzeugung, Heimrecht).
Einzelne Sachbereiche wie z. B. bei der Kinder- und Jugendhilfe müssen
noch eingehend erörtert werden.

– Die Länder müssen eigenständige Kompetenzen bei der Steuergesetzge-
bung erhalten. Dies gilt insbesondere für die Steuern, deren Aufkommen al-
lein den Ländern und den Kommunen zusteht. Bei der Einkommens- und
Körperschaftssteuer sollten die Länder Hebesatzrechte erhalten. Länder-
unterschiedliche Steuersätze dürfen im Länderfinanzausgleich nicht be-
rücksichtigt werden.

Die Föderalismusreform soll Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die ge-
sellschaftlichen und politischen Kräfte bestmöglich entfalten können. Dazu
gehört eine wesentliche Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten der Lan-
desparlamente.

Bei einer sachgerechten und fairen Aufgabenverteilung und Neustrukturie-
rung werden von der Föderalismusreform alle profitieren:

– Die Bürgerinnen und Bürger, weil die Politik schneller handeln und reagie-
ren kann und weil klar wird, wer für politische Entscheidungen – auch in
der Form des Unterlassens – verantwortlich ist. Dies ist ein wesentliches
Element für das Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Politik.

– Die Landespolitik, und zwar Parlament und Regierung gleichermaßen, weil
es mehr Gestaltungsmöglichkeiten im eigenen Verantwortungs- und Aufga-
benbereich gibt.

– Der Deutsche Bundestag, weil er durch die drastische Reduzierung der Mit-
wirkungsrechte im Bundesrat wieder entscheidende gesetzgeberische In-
stanz auf Bundesebene wird.

– Die Bundesregierung, weil sie innerhalb dieser neuen Strukturen hand-
lungsfähiger bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben für die
Entwicklung Deutschlands wird.

Der notwendige Reformbedarf des Landes und die gegenwärtig gegebene
Chance einer durchgreifenden Neuausrichtung der föderalen Ordnung ist
Verpflichtung für alle Verantwortlichen, den Reformprozess bis Ende des
Jahres zu einem guten Ergebnis zu führen.
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B e r i c h t

Mit Schreiben vom 17. Juni 2005 Az.: IV–0130. berichtet das Staatsministe-
rium wie folgt:

Der Landtag hat mit Beschluss vom 10. November 2004 Eckpunkte einer Re-
form des Föderalismus formuliert und der Erwartung Ausdruck gegeben,
dass der Reformprozess bis Ende des Jahres 2004 zu einem guten Ergebnis
geführt wird.

Eine Reform des Föderalismus in Deutschland ist einstweilen nicht gelungen.

Die Vorsitzenden der Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen
Ordnung haben am 17. Dezember 2004 ihr Mandat an Bundestag und
Bundesrat zurückgegeben.

Auch die im so genannten Jobgipfel am 17. März 2005 mit dem Bundeskanz-
ler vereinbarte Fortsetzung der Verhandlungen wurde vom Vorsitzenden der
SPD-Bundestagsfraktion am 23. Mai 2005, dem Tag nach der Wahl in Nord-
rhein-Westfalen, für beendet erklärt.

Derzeit ist offen, wann, in welchem Rahmen und auf welcher Grundlage der
Reformprozess wieder in Gang kommt.

Nach Maßgabe der im Beschluss des Landtags genannten Eckpunkte hält die
Landesregierung jedoch am Ziel einer am Prinzip der Subsidiarität orientier-
ten durchgreifenden Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung in
Deutschland weiterhin fest.
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